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Dr.-Ing. H. LisKa 
MöhlstraL3e 22 
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82 101 284.6 aufgrund des Artikels 97 
(1) EPU zurilckgewiesen worden ist. 

Zusanunensetzung der Knner: 

Vorsitzender: K. Lederer 
Mitglieder: E. Turrini 
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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 19. Februar 1982 eingereichte europäische Patent-

anmeldung 82 101 284.6 mit der Veröffentlichungsnuminer 

0 058 959 ist am 15. März 1985 von der Prüfungsabteilung 061 

zurUckgewiesen worden. 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, da3 der Gegenstand 

des Mspruchs 1 gemi3 Hauptantrag Uber den Inhalt der Anmel-

dung in der ursprng1ich eingereichten Fassurig hiriausgehe 

(Art. 123 (2) EPU). Da der Anmelder den Hauptantrag aufrecht 

erhalten nabe, sei die Anmeldung insgesaint zurUckzuweisen, 

obwohl ein un Umfang eines im PrUfungsverfahren gesteilten 

Hilfsantrags nachgesuchtes Patent nach entsprechender Anpas-

sung der Bescrireibung htte erteilt werden können. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin unter gleichzei-

tiger Entrichtung der entsprechenden GebUhr am 8. Mai 1985 

Beschwerde eingelegt und diese kurz mit Hinweis auf die im 

PrUfungsverfahren eingereichten Tabellen begrUndet. In einem 

am 2. Juli 1985 eingegangenen Schriftsatz hat sie dann einen 

neuen, einzigen Patentanspruch sowie abgenderte Beschrei-

bungsseiten 1 und 5 bis 7 eingereicht. 

Nachdem die Beschwerdefihrerifl auf Anregung der Kammer noch 

einige zusätzliche Anderungen in den Anmeldungsurlterlagen 

vorgenommen hat, lautet der einzige Patentanspruch: 
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"Verfahren zur Herstellung von trUbungsarmen Eich- oder Kon-

troilseren durch Mischung der gewUnschten Bestandteile in 

wäi3riger L3sung, Lyophilisierung der Lösung und Rekonsti- 

tution des Lyophilisats mit wäl3rigem Medium, dadurch ge-

kennzeichnet, daB man vor der Lyophilisierung wenigstens 

eine der folgenden Verbindungen: Methanol, Natriumacetat, 

Tetramethyldiäthylen-Putunoniurndiacetat, Natriumpropionat, 

Natriumlactat, Alanin, Natrium- 2, 2-bis(hydroxymethyl)-

propionat, N-Methyl-diathanolammonium-2, 2-bis(hydroxy-

methyl)-propionat, 2, 2(bis-hydroxymethy1)-propionsäureamid, 

Natri um-2-hydroxy--2-methylbutyrat, Valin, 2-Methoxythano1, 

Triäthylenglycol, Tetrathy1eng1yco1, Triäthanolammonium-

acetat, Tetramethylthy1endiammoniunidiacetat, Tetramethyl-

äthylendiarnmonium-di- (2-hydroxyisobutyrat) und Tetramethyl-

amxnoniumacetat in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-%, bezogen 

auf die rekonstituierte Lösung, zusetzt". 

IV. Die BeschwerdefUhrerin beantragt nunmehr die Aufhebung der 

ZurUckweisungsentscheidung und die Erteilung eines Patents 

aufgrund der vorliegenden Unterlagen. 

V. Zur BegrUndung ihrer Beschwerde trägt sie vor, dal3 der gel- 

tende Anspruch im wesentlichen den im PrUfungsverfahren als 

Hilfsantrag formulierten Anspruch entspräche, der, wie im 

ZurUckweisungsbeschlui3 aufgeftihrt, alien Erfordernissen des 

EPU genUge. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106 

bis 108 sowie Regel 64 EPU, sie ist daher zu1ssig. 

2. Der Inhalt des geltenden Patentanspruchs entspricht demjeni-

gen der ursprUnglich eingereichten VerfahrensansprUche 4 und 

5, wobei jedoch die aligemeinen Formein "I und , II' ,  durch 
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3 	 T 161/85 

die spezifischen1 in der Beschreibung angegebenen Verbindun-

gen nach den Beispielen 1 bis 19 ersetzt wurden. 

Daher ist der Anspruch im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU 

nicht zu beanstanden. 

Das gleiche gilt auch fUr den Inhalt der abgenderten Be-

schreibungsseiteri 1 und 5 bis 7, die lediglich dem Wortlaut 

des Anspruchs angepa2t urid durch einen Hinweis auf den 

nächstkornmenden Stand der Technik gemäl3 W0-A- 7 900 106 er-

gnzt wurden. 

3. 	Der Patentarispruch unterscheidet sich von den Anspruch 1 

nach Hilfsantrag, der mi PrUfungsverfahren von der PrUfungs-

abteilung als patentfähig betrachtet wurde, nur durch die 

HinzufUgung der Verbindungen gemä8 Beispiel 17 und 18. Die 

Verbindungen nach den Beispielen 16 (Triäthanolanimonium-

acetat) und 19 (Tetrainethylammoniumacetat) waren, entgegen 

der Auffassung der BeschwerdefUhrerin, bereits in Anspruch 1 

nach Hilfsantrag enthälten. 

Die Kaxnxner teilt die Auffassung der PrUfungsabteilung in Be-

zug auf die Patentfhigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 

in Umfang der Verwendung der in den Beispielen 1 bis 16 und 

19 angegebenen Verbindungen. Sie ist weiter zuzn SchluL3 ge-

langt, daB die Verwendung der restlichen Verbindungen nach 

Beispielen 17 big 18 ebenso wenig vom nachgewiesenen Stand 

der Technik nahegelegt wird. 

Keine der entgegengehaltenen Druckschriften liefert nämlich 

einen Hinweis darauf, dai3 die bei der Herstellung von Eich-

seren oder Kontroliseren auftretende, durch die Lyophili-

sierung verursachte TrUbung durch einen Zusatz zur Lösung, 

der vor deren Lyophilisierung zugesetzt wird und aus we- 
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nigstens einer der im Anspruch defiriierten Verbindungerl be-

steht, vermieden oder verrnindert werden kann. 

So ist aus der Druckschrift W0-A- 7 900 106 ein Verfahren 

zur Hersteliung eines Kontroliserums bekannt, bei dem eine 

Lösung lyophilisiert und danach das Lyophilisat rekonsti-

tuiert wird. GemäI3 diesem Verfahren wird dem Kontroilserum 

ein Alkylenpolyol zugesetzt. Im Gegensatz zu den bean-

spruchten Verbindungen weist dieses Alkylenpolyol 2 bis 5 

Kohienstoffatome auf, und es wird in einer Menge von 20 bis 

50 Gew.-%, bezogen auf das Rekonstitutionsmedium, zugesetzt. 

Dieses bekannte Verfahren unterscheidet sich ferner vom Ge-

genstand des vorliegenden Anspruchs dadurch, da3 das Alky-

lenpolyol erst während der Rekonstituierung, also nach der 

LyophilisierUng zugesetzt wird, sowie auch durch die unter-

schiedliche Aufgabensteilung, die diesern Zusatz zugrunde 

liegt. Beim bekarmten Verfahren soil das Alkylenpoiyol näin-

lich die Lagerungsfàhigkeit des rekonstituierten Serums ver-

bessern und somit eine nachträgliche, durch das Alterri des 

Serums bedingte TrUbung vermeiden. Da13 ein soicher Zusatz 

EinfluO auf die durch die Lyophilierung verursachte TrU-

bungsbildung haben könnte ist der Druckschrift nicht zu ent-

nehmen. 

Die Ubrigen im europäischen Recherchenbericht zitierten 

Druckschriften liegen noch weiter vom Anmeldungsgegeristand 

ab. Insbesondere of fenbaren die Druckschriften DE-A- 

2 617 742 und Research Disclosure, Mr. 162, Oktober 1977, 

Seite 12, Mr. 16229 die Stabilisierung von iyophilisierten 

Blutplasmen und Seren durch neutrale Kohienhydrate, bzw. 

durch Zucker, Zuckeralkohole und Arninozucker. Die Ubrigen 

Druckschriften US-A- 4 105 650, DE-A- 2 849 342 und Chemical 

Abstracts, Band 83, Mr. 18, 3. November 1975, Seite 330, 

Spalte 2, Mr. 152295 b betreffen Verfahren, in weichen keine 

Lyophilisierung stattfindet. 
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Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs auf einer erfin-

derischeri Ttigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. Der einzi-

ge Patentanspruch ist somit gewhrbar (Artikel 52 (1) EPU). 

4. Die genderten Anmeldungsunterlagen genUgen auch den Ubrigen 

Erfordernissen des EPU, insbesondere Regel 27 (1) (c) und 

(d), so dal3 ein Patent auf Grund dieser Unterlagen nunmehr 

erteilt werden kann. 

5. Der hilfsweise gesteilte Antrag, eine mUndliche Verhandlung 

anzuberaumen, ist gegenstandsios, weil den Antrgen der Be-

schwerdefUhrerin stattgegeben werden konnte. 

Ents cheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wirdaufgehoben. 

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

2.1 ursprUnglich eingereichte Beschreibungsseiten 2 bis 4 und 8 

bis 12; Beschreibungsseiten 1 und 7, eingegangen am 

2. Juli 1985, Beschreibungsseiten 5 und 6, eingegangen am 

7. September 1987. 

2.2 Patentanspruch, eingegangen am 7. September 1987. 

Der Geschftsste1lenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

F. Klein 
	 K. Lederer 	7 
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